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20. Wahlperiode 15.05.2024 

Beschlussempfehlung 
des Petitionsausschusses (2. Ausschuss) 

– Sammelübersicht 584 zu Petitionen –

Der Bundestag wolle beschließen, 

die in der nachfolgenden Sammelübersicht enthaltenen Beschlussempfehlungen 
des Petitionsausschusses zu Petitionen anzunehmen. 

Berlin, den 15. Mai 2024 

Der Petitionsausschuss 

Martina Stamm-Fibich 
Vorsitzende
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S a m m e l ü b e r s i c h t  584 
 
 
 
über die vom Petitionsausschuss behandelten Petitionen 
 
 
 
– Beschlüsse vom 15. Mai 2024 (Protokoll Nr. 20/70) – 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung 1 
 
Die Petition der Bundesregierung – dem Bundesministerium der Finanzen – als Material  
zu überweisen 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders Inhalt der Eingabe 

1 Pet 3-20-08-6110- 
012892 

01169 Dresden Einkommensteuer  

 
 
Beschlussempfehlung 2 
 
1. Die Petition 

a) der Bundesregierung – dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen  
und Jugend und dem Bundesministerium der Justiz – als Material zu überweisen, 

b) den Fraktionen des Deutschen Bundestages zur Kenntnis zu geben, 
soweit es um die Verbesserung der Beratung zum Ziele einer einvernehmlichen  
Vereinbarung im Scheidungsrecht geht, 

2. das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders Inhalt der Eingabe 

2 Pet 4-20-07-472- 
014321 

13627 Berlin Familienrecht  

  



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 3 – Drucksache 20/11444 

 

 
Beschlussempfehlung 3 
 
1. Die Petition der Bundesregierung – dem Bundesministerium der Finanzen – als Material  

zu überweisen, soweit es um die Evaluierung des Gesetzes zum Schutz vor Manipulationen  
an digitalen Grundaufzeichnungen geht, 

2. das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders Inhalt der Eingabe 

3 Pet 3-19-08-6102- 
047289 

55469 Simmern Abgabenordnung  

 
 
Beschlussempfehlung 4 
 
1. Die Petition der Bundesregierung – dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr –  

zu überweisen, soweit es um die Evaluation der Änderungen der Fahrgastrechteverordnung  
für den Eisenbahnbereich geht, 

2. das Petitionsverfahren im Übrigen abzuschließen 
 
 

Lfd. 
Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders Inhalt der Eingabe 

4 Pet 1-20-12-9312- 
007405 

04539 Groitzsch Beschwerdemanagement  
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